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1.1 11.788.400

1.2 12.693.200

1.3

-904.800
1.4 0

1.5 0

1.6 0
1.7

-904.800

2.1

11.367.900

2.2

11.521.200

2.3

-153.300
2.4 408.000

2.5 2.498.200

2.6

-2.090.200
2.7

-2.243.500
2.8 0

2.9 220.700

2.10

-220.700
2.11

-2.464.200

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.   Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauf 
am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                      EUR  

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von

Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo 
aus 2.1 und 2.2) von

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 
2.3 und 2.6) von

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo 
des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

 

 















Im Folgenden werden einige Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen im 

Ergebnis- und Finanzhaushalt in Kurzform beschrieben: 

 

Rathaus/Informationstechnik 

Derzeit ist die Verwaltung in der technischen Abstimmung der Beauftragung zur Lieferung 

eines Notstromaggregats. Die bereits in diesem Jahr angesetzten Mittel in Höhe von  

15 TEUR werden erneut angesetzt. Wir hoffen, dass wir aufgrund der anstehenden 

Personalaufstockung in der Kämmerei bereits im nächsten Jahr mit der Umsetzung des 

digitalen Rechnungsworkflows beginnen können und haben hierfür 17 TEUR bereitgestellt. 

Außerdem wurden Mittel für weitere IT-Ausstattung sowie für einen Gebrauchtwagen-

Ersatz des Baustellenfahrzeugs eingeplant. 

Bauhof 

Nachdem wir hier im letzten Jahr kräftig in Gebäude und Fahrzeuge investiert haben ist 

neben den Restarbeiten an einem Lagerflächendach die Anschaffung eines gebrauchten 

Gabelstaplers für 12 TEUR vorgesehen. 

Grundstücks- und Gebäudemanagement 

Die derzeitige Nachtspeicherofenheizung im LAUFAZ soll nach einem angeforderten 

Gutachten durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Ein Auftrag hierzu wurde inzwischen 

für 73 TEUR vergeben. Für eine finale Durchführung muss die Heizperiode abschließend 

abgewartet werden, weil im Haus neue Leitungen verlegt werden müssen und der Betrieb 

des LAUFAZ hierfür in den Sommerferien wie gewohnt unterbrochen werden soll. Weitere 

Wärmepumpen sind mittelfristig in den Unterkünften Gehrengrabenstraße und im 

Silberloch vorgesehen. 

Freiwillige Feuerwehr  

Die Vergabe zur Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) ist noch im alten 

Jahr für insgesamt 52,5 TEUR erfolgt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 

2027. Deshalb wurden nur 68 TEUR als Anzahlung für das Jahr 2025 eingeplant, weitere 

rund 84 TEUR im Jahr 2027. Wir haben eine Zusage für eine Fachförderung in Höhe von 

13 TEUR. Die Einführung des Digitalfunks soll nun tatsächlich im Jahr 2025 beginnen, 

wofür 28 TEUR inkl. eines Navigationssystems für die Fahrzeuge und für die Einsatzstelle 

Leitfunk sowie weitere 40 TEUR für den hierfür notwendigen Umbau bzw. die Erneuerung 

des Leitstands im Feuerwehrhaus eingeplant wurden.  





Landeszuschüsse muss die Gemeinde aufbringen, um die Gebäude bereitzustellen und 

der Kirchengemeinde einen Betriebskostenzuschuss zu leisten. Die Gemeinde übernimmt 

hiervon eine Quote von ca. 92 %. Zum 01.03.2024 wurden 166 Kinder betreut. Leider 

erhalten wir nur für die am Stichtag betreuten Kinder einen Zuschuss, obwohl aufgrund 

des Neubaus der Kinderkrippe jahresdurchschnittlich mehr Kinder betreuen werden. 

Gemäß dieser Zahl bedeutet dies ein durchschnittlicher Zuschuss von fast 6.000 EUR je 

Kind/Jahr bzw. von rund 500 EUR/Monat zuzüglich den ergänzenden Zuschuss der 

Kirchengemeinde. 

Neuwindeckhalle 

Den vor der neuen Kinderkrippe verbliebenen Parkplatz möchten wir für voraussichtlich  

60 TEUR neu gestalten.  

Außerdem möchten wir die bereits im Jahr 2015 angestoßene und im Jahr 2024 wieder 

aufgegriffene Planung zur Verbesserung der Küchensituation bei Veranstaltungen 

fortführen. Es hat sich bei näherer Betrachtung gezeigt, dass wir um eine grundhafte 

Sanierung nicht herumkommen werden. Hierfür wurden Mittel für Sanierungskosten in 

Höhe von 150 TEUR im Ergebnishaushalt grob geschätzt. Eine Kostenberechnung steht 

noch aus. 

Für die ergänzende Beschaffung der Kücheneinrichtung bzw. -geräte wurden Mittel 

anhand eines konkreten Angebots in Höhe von 50 TEUR im Finanzhaushalt bereitgestellt.  

Mittelfristig wäre zu überlegen, ob wir eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung der 

Schule, des zukünftigen Vereins- und Gemeindezentrums und der Halle selbst installieren 

können. Hierfür muss zunächst die Geeignetheit des Daches untersucht werden. Für das 

Jahr 2026 wurden vorsorglich 200 TEUR anhand einer Schätzung vorgemerkt. 

Wasserkraftwerk 

20 Jahren nach Neubeschaffung der Turbine ist eine umfangreiche Generalüberholung 

sowie des Durchlaufwasserreglers geplant. Außerdem soll in derselben Zeit des 

Stillstands der Stausee aus Hochwasserschutzgründen ausgebaggert werden. Für diese 

Maßnahmen wurden insgesamt 90 TEUR veranschlagt. 

Wasserversorgung  

Es sind für die Unterhaltung 522 TEUR (Vorjahr 496 TEUR) vorgesehen: 



Der Ansatz für die Beseitigung von Rohrbrüchen und dabei zu erneuernde Schieberkreuze 

wurde wieder auf 135 TEUR gesetzt. Das Netz soll für 10 TEUR auf Rohrbrüche 

untersucht werden.  

Für die im Mai 2022 beschlossene Maßnahme, in allen Haushalten flächendeckend 

elektronische Wasserzähler einzubauen, brauchen wir 50 TEUR für den Einbau der noch 

360 verbleibenden Zähler. Noch Jahre begleiten wird uns der normgerechte Umbau von 

mindestens weiteren 80 Wasserhausanschlüssen, um auch dort die Zähler wechseln zu 

können. Nach 280 TEUR im vergangenen Jahr werden nun 300 TEUR im Ergebnis- und 

weitere 150 TEUR im Finanzhaushalt für rund 35 Wasserhausanschlüsse bereitgestellt.  

Laut unserem Strukturgutachten sollen die Quellfassungen mit der Zuleitung zum 

Quellsammelschacht und weiter zur Quellhauptleitung nach und nach erneuert werden. Je 

Quelle bedeutet dies schätzungsweise 200 TEUR. Im Jahr 2025 wollen wir mit der 

Planung von der Steinsodquelle 5 und zweier Quellsammelschachten beginnen. Diese 

Maßnahmen werden uns in den nächsten Jahren in Millionenhöhe begleiten.  

Für eine hydraulische Netzberechnung wurden mittelfristig rund 40 TEUR, für die 

Neutrassierung von Wasserleitungen werden 50 TEUR reserviert.  

Dringend erledigt werden muss die Erneuerung aller Fernwirkanlagen in den 

Hochbehältern. Nach den Hochbehältern Lautenbächle und Hochbehälter Windeck sollen 

im Jahr 2025 die bereits vergebenen Aufträge für die Hochbehälter Lochwald und 

Hochbehälter Schlossberg für 200 TEUR durchgeführt werden. Die Erneuerung der 

Steuertechnik für die Hochbehälter Kopfgarten, Hornenberg und Auquellen beanspruchen 

im Jahr 2026 voraussichtlich weitere über 325 TEUR. 

Die Erneuerung der Wasserleitung in der Otto-Jaeger-Straße wird uns voraussichtlich  

100 TEUR kosten. Weitere Kosten für diese Maßnahme fallen insbesondere im 

Abwasserbereich an, da die marode Abwasserleitung der Anlass für diese dringende 

umfassende Maßnahme ist.  

Ein Jahr später ist in der Kirchstraße gleichfalls im Zuge einer 

Abwasserleitungsmaßnahme die Erneuerung der Wasserleitung für 220 TEUR 

vorgesehen. 

Für die Quellleitung Lautenbächle steht ebenfalls eine Erneuerung an. Mittelfristig sind 

hierfür 570 TEUR vorgemerkt. 





Weitere kleinere Maßnahmen sind eingeplant. Außerdem sollen die Brückenprüfungen für 

12 TEUR aktualisiert werden. 

Für den Ausbau der Laufbachstraße wurden erste Planungskosten im Finanzhaushalt 

eingestellt. 

Bei vielen Bushaltestellen im Ort fehlen eine Beleuchtung und eine Überdachung. Für die 

Schaffung von Überdachungen, über die noch einmal gesondert beraten wird, sind  

66 TEUR vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll nicht nur an den Bushaltestellen 

punktuell ergänzt werden. Es liegen beispielsweise Anträge zur Schaffung von 

Straßenbeleuchtung an der Friedhof- und Neuwindeckstraße vor. Diese Anträge sollen 

zunächst bezüglich der örtlichen Gegebenheiten geprüft und die Anwohner dazu gehört 

werden. 

Bereitstellung von Grün- und sonstigen Anlagen (auch Spielplätze) 

Hier wollen wir weiterhin im Bereich des Dorfes oder von Grünanlagen einen Schwerpunkt 

auf die Pflanzung von Bäumen sowie insbesondere die Beseitigung der Steingärten legen. 

Friedhof 

Für die Fortführung der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs und die Schaffung von 

Sitzplätzen werden 15 TEUR bereitgestellt. Für die Fertigstellung unter anderem der neu 

geschaffenen und beliebten Urnengräber an den runden Baumgrabstellen werden  

20 TEUR gebraucht.  

Naturschutz und landschaftspflegerische Maßnahmen 

Für das Mindestflurkonzept, das derzeit erstellt wird, wurde der hälftige Betrag in Höhe 

von 12,5 TEUR neu angesetzt. Die Kosten werden hälftig bezuschusst. 

Gemeindewald 

Neben der Erholungsfunktion und dem vielfältigen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt 

bietet er uns aufgrund der Holzwirtschaft voraussichtlich einen Deckungsbeitrag in Höhe 

von rund 40 TEUR für weitere Gemeindeaufgaben. Obwohl der Holzeinschlag durch einen 

Nachholeffekt mit 7.100 Fm höher als gewöhnlich sein wird, bleibt der voraussichtliche 

Gewinn aufgrund gestiegener Kosten und einem bisher nicht absehbaren Holz-

Preisniveau unter den Erwartungen. 

 

 











































































































































































































































































































































Gemeinde Lauf Stellenplan 2025 Beamte, Beschäftige, SuE
einschl. gerinfügig Beschäftigte

Amts-
bezeichnung;
Laufbahngruppe

Besoldungs-/
Entgelt-
gruppe

Zahl der Stellen
insgesamt
2025

darunter
mit 

Zulage
ausge-
sonder

Leer-
stellen

Zahl der
Stellen
2024

Zahl der tats.
besetzten St.
30.06.2024

Vermerke,
Erläuterungen
zu Spalte 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teil A:
Bürgermeister A 16 1,00 1,00 1,00

A 13 1,00 1,00 0,00
A 12 0,60 1,00 2,00 Elternzeit

A 11 1,00 1,00 0,00
A 10 2,00 2,00 1,80
A 9 0,00 0,00 0,00

A 10 0,00 1,00 1,00 Pensionseintritt

5,60 0,00 0,00 0,00 7,00 5,80

Teil B:  
Entgeltgruppe 12 0,00 0,00 0,00

11 1,50 1,50 1,00
10 0,00 0,00 0,00

 9c 0,00 0,00 0,00
9b 1,00 1,00 1,00
9a 2,48 2,48 1,38
8 3,14 1,85 0,50
7 2,00 2,71 1,00
6 7,85 7,62 7,34
5 0,33 0,54 1,51
4 1,00 1,00 1,00
3 0,25 0,25 0,25
2 3,52 2,88 2,88
1 0,08 0,08 0,08

23,15 0,00 0,00 0,00 21,91 17,93

Teil C:

Entgeltgruppe S 12 0,00 0,50 0,00
abw. Einst.

11b 0,70 0,50 0,70
11 0,30 0,00 0,00
3 0,43 0,58 0,58
2 1,66 1,16 1,02

3,09 0,00 0,00 0,00 2,74 2,30

Teil A Beamte 5,60 7,00 5,80
Teil B Beschäftigte 23,15 21,91 17,93
Teil C SuE 3,09 2,74 2,30
Gesamtsumme 31,84  31,65 26,03

Legende: kw  = künftig wegfallend 

abw. Einst. = abweichende Einstellung

B E S C H Ä F T I G T E     Sozial- und Erziehungsdienst

Zwischensumme SuE

Z U S A M M E N S T E L L U N G
Beschäftigte
insgesamt:

B E A M T E 

Gehobener
Dienst

Mittlerer
Dienst

Zwischensumme Beamte

B E S C H  Ä F T I G T E 

Zwischensumme Beschäftigte



Gemeinde Lauf Stellenplan 2025 Beamte, Beschäftige, SuE
einschl. gerinfügig Beschäftigte

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
I. BEAMTE

A16 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A10 + Z A10 A9 A8 A7 Summe  

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane 1,00 1,00

11.11.0100 Geschäftsführung Gemeinderat 0,04 0,10 0,14

11.14.0600 Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit 0,01 0,01

11.20.0000 EDV- und Kommunikationsanlagen 0,05 0,25 0,30

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung 0,07 0,07

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 0,77 0,50 1,27

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen 0,04 0,05 0,33 0,42

11.33.0000 Grundstückmanagement 0,08 0,01 0,09

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen 0,03 0,10 0,13

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen 0,05 0,05

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt 0,06 0,06

12.23.0000 Standesamt 0,02 0,40 0,42

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten 0,05 0,05

12.60.0000 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 0,03 0,03

21.10.0100 Grundschule 0,03 0,02 0,05

21.10.0200 verlässliche Grundschule 0,01 0,01

31.40.0700 Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. 0,04 0,10 0,02 0,15

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit 0,05 0,05

36.50.0101 Kindergarten St. Josef 0,01 0,05 0,06

36.50.0102 Kinderkrippe St. Anna 0,01 0,05 0,06

42.41.0100 Sporthalle 0,03 0,03

51.10.0100 Bauleitplanung 0,07 0,07

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme 0,02 0,02

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung 0,22 0,22

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung 0,03 0,02 0,05

53.30.0000 Wasserversorgung 0,01 0,10 0,11

53.60.0000 Breitbandversorgung 0,02 0,04 0,06

53.80.0000 Abwasserbeseitigung 0,02 0,10 0,12

54.10.0000 ber. Und Unterh. Gemeindestraßen 0,04 0,04

54.70.0000 Förderung des ÖPNV 0,01 0,01

55.10.0000 Grünanlagen 0,03 0,03

55.20.0000 Gewässer 0,02 0,02

55.30.0000 Friedhof 0,02 0,01 0,05 0,02 0,09

55.40.0000 Naturschutz und landschaftspfl. Maßnahmen 0,03 0,04 0,07

55.50.0000 Gemeindewald 0,03 0,03

57.10.0000 Wirtschaftsförderung 0,01 0,01

SUMME: 1,00 0,00 1,00 0,60 1,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40

II. BESCHÄFTIGTE 

Produkt
gruppe Bezeichnung

                                  12 11 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 Summe

11.11.0100 Geschäftsführung Gemeinderat 0,41 0,41

11.14.0600 Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit 0,38 0,62 0,99

11.20.0000 IT 0,06 0,06

11.21.0000 Allgemeinde Personalverwaltung 0,03 0,56 0,59

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse 0,46 1,00 1,46

11.24.0230 Rathaus 0,84 0,84

11.25.0000 Kommunaler Bauhof 0,20 1,00 6,87 0,15 1,00 9,22

11.26.0000 zentrale Dienstleistungen 0,60 0,11 0,40 0,15 1,26

11.33.0000 Grundstücksmanagement 0,02 0,02

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen 0,06 0,05 0,06 0,17

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen 0,32 0,10 0,06 0,48

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt 0,26 0,25 0,48 0,99

12.23.0000 Standesamt 0,04 0,04

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle 0,03 0,03

12.25.0000 Sozialversicherungsangelegenheiten 0,12 0,35 0,47

12.60.0000 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr 0,01 0,04 0,05

21.10.0100 Grundschule 0,05 0,23 1,80 2,08

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung 0,02 0,60 0,62

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung 0,05 0,05

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte 0,02 0,18 0,20

31.40.0700 Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew. 0,02 0,02

31.80.0100 Flüchtlingsbetreuung 0,00 0,00

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit 0,18 0,08 0,26

36.50.0101 Kindergarten St. Josef 0,03 0,08 0,11

36.50.0102 Kinderkirppe St. Anna 0,03 0,08 0,11

42.41.0100 Sporthalle 0,01 0,20 0,21

51.10.0100 Bauleitplanung 0,02 0,02

51.11.0000 raumbezogene Informationssysteme 0,24 0,24

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung 0,10 0,13 0,11 0,34

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung 0,10 0,10

53.30.0000 Wasserversorgung 0,10 0,20 0,18 0,48

53.60.0000 Breitbandversorgung 0,18 0,18

53.80.0000 Abwasserbeseitigung 0,10 0,20 0,15 0,45

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 0,10 0,01 0,11

54.50.0100 Straßenreinigung 0,05 0,05

54.50.0200 Winterdienst 0,02 0,02

55.10.0000 Grün- und sonstige Anlagen 0,05 0,05

55.20.0000 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer 0,02 0,02

55.30.0000 Friedhof 0,05 0,01 0,24 0,30

55.50.0000 Gemeindewald 0,01 0,01

57.50.0000 Fremdenverkehrsinfrastruktur 0,12 0,05 0,08 0,25

SUMME: 0,00 1,50 0,00 1,00 2,58 3,24 2,00 7,85 0,33 1,00 0,25 3,52 0,08 23,35

III.Sozial- und Erziehungsdienst
Produkt-
gruppe Bezeichnung

12 11b 11 S3 S2

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung 0,43 1,66 2,09

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit 0,00 0,70 0,30 1,00

SUMME: 0,00 0,70 0,30 0,43 1,66 3,09

Entgeltgruppe S

Entgeltgruppe

Produkt-
gruppe

Bezeichnung
Bürger-
meister

Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Erläuterungen
(z.B.Bewertg.)



Gemeinde Lauf Stellenplan 2025 Sonstige Mitarbeiter

Zahl der Stellen Erläuterungen

I. Auszubildende, Praktikanten

Auszubildende 1

Einführungspraktikanten 0

Verwaltungspraktikanten 4

insgesamt: 5

II. Sonstige Mitarbeiter

Ferienbetreuung 4 nach Aufwand

insgesamt: 4

Teil E: Auszubildende, Beamtenanwärter und Verwaltungspraktikanten
Sonstige Mitarbeiter nach Aufwand







 

Art der Schulden 

voraussichtlicher 
Stand zu 

Beginn des 
Haushaltsjahres 

voraussichtlicher 
Stand zum 
Ende des 

Haushaltsjahres 
 

TEUR 
1.1 Anleihen 0 0 
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0 
1.2.1 Bund 0 0 
1.2.2 Land 0 0 
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 
1.2.5 Kreditinstitute 3.184.573 2.963.859 
1.2.6 sonstige Bereiche [1] 0 0 
1.3 Kassenkredite 0 0 
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 3.184.573 2.963.859 
 

    

 

Nachrichtlich   

 

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]   

 

    

2.1  Anleihen 0 0 
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.384.106 2.169.985 
2.3 Kassenkredite 0 0 
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 
2. Voraussichtliche Gesamtschulden  Sondervermögen mit Sonderrechnung 2.384.106 2.169.985 
 

    

 

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]   

 

    

3.1 Anleihen 0 0 
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.568.679 5.133.844 
3.3 Kassenkredite 0 0 
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 
 

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 0 0 
 

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit 
Sonderrechnung 0 0 

3. Konsolidierte Gesamtschulden 5.568.679 5.133.844 
 

Gemeinde Lauf 
Planjahr: 2025 

Anlage 15 
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", 
"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der 
Bereichsabgrenzung B 
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO 
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen 
  
Anmerkung: 
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich 
der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben. 







 

Art 
voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 

des 
Haushaltsjahres 

voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des 
Haushaltsjahres 

 EUR 
1. Ergebnisrücklagen 6.339.532 5.419.732 
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 6.270.655 5.350.855 
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 68.877 68.877 
2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0 
 Rücklagen gesamt 6.339.532 5.434.732 
 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

Gemeinde Lauf 
Planjahr 2025 

Anlage 13 
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO) 





I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen f¿r Finanzzuweisungen 

Steuerkraftmesszahl

Hebesatz
xnach FAG

 

1. Grundsteuer A 44.186 ú x 195

2. Grundsteuer B 510.692 úx 185

3. Gewerbesteuer 1.482.292 úx 290

abz¿gl. Gewerbesteuerumlage 1.482.292 úx 35,0

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
       

x

= 0,0003778x = 2.756.483 ú

5. Zuweisungen nach Ä 29a  FAG

= 0,0003778x = 227.925 ú

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

= 80%
des Gemeindeanteils von = 83.997 ú

Summe Steuerkraftmesszahl = 4.483.343 ú

zweitvorangeg. RJ (2023)

7.296.144.095 ú

603.295.466 ú

104.996 ú

-152.589 ú
340

   Schl¿sselzahl der Gemeinde f¿r Gesamtbetrag
   das laufende Finanzausgl.jahr des Gemeindeanteils des 

25.342 ú
340

277.877 ú
340

1.264.308 ú
340

Hebesatz Lauf des zweitvorangeg. RJ (2023)

 Berechnung der Finanzzuweisungen 2025
nach dem Gesetz ¿ber den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Istaufkommen des zweitvorangeg.

BerechnungsformelRechnungsjahres (2023)



II. Bedarfsmesszahl

= 4.010
0 davon 75%= 0

= 4.010

= 1.825,60 ú            

= 7.320.656 ú

III.

= 7.320.656 ú

= 4.483.343 ú

= 2.837.313 ú

IV.

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II.= 4.392.394 ú

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. = 4.483.343 ú

=  61,24%

= 90.949 ú

V.

= 4.483.343 ú

= 2.443.042 úx 70,07% = 1.711.840 ú
= 0 ú x 29,93% = 0 ú

Steuerkraftsumme = 6.195.183 ú

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.  

2. Schl¿sselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 
    im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2023)

( maÇgebend f¿r FAG-Umlage und Kreisumlage )

Schl¿sselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.

./. Steuerkraftmesszahl nach I.

Schl¿sselzahl nach Ä 5 FAG

Mehrzuweisung ( Sockelgarantie ) nach Ä 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesªtze 
mindestens bei der Grundsteuer A  195 %, bei der Grundsteuer B  185 %
und bei der Gewerbesteuer 290  % betragen haben.

Eine Mehrzuweisung wird nur gewªhrt, wenn die Steuerkraftmesszahl
unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit

Steuerkraftsumme

Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)                              

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2024
2. Zahl der Aussiedler und Internatssch¿ler

3. Erhºhte Einwohnerzahl 

4. Kopfbetrag nach Ä 7 Abs. 3 FAG ( wird jªhrlich durch gemeinsame 
    Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)



VI. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schl¿sselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Aussch¿ttungsquote auf die Schl¿sselzahl

2.837.313 ú x 70% = 1.986.119 ú
Mehrzuweisung nach Ä 5 Abs. 3 FAG 27.285 ú

2.013.404 ú

2. Kommunale Investitionspauschale
4.010 Ew 1.544,93 ú
1.967,00 ú     = 78,54%

4.010 Ew
115%  = 4.612 Ewx 138,00 ú        = 636.387 ú

5. Familienleistungsausgleich

637.800.000 ú x 0,0003778= 240.961 ú

6. Verkehrslastenausgleich

22 km x 2.500,00 ú =
1.500 ha x 8,40 ú = = 68.600 ú

= 2.959.352 ú

Steuerkraftsumme je Einwohner
im Verhªltnis zum Landesdurchschnitt von
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz
der erhºhten Einwohnerzahl mit 115 %)

56.000,00 ú
12.600,00 ú

Summe der Finanzzuweisungen



VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schl¿sselzahl 
x der Gemeinde

8.120.000.000 ú     x 0,0003778= 3.067.736 ú

2. Anteil an der Umsatzsteuer

1.176.000.000 ú     x 0,0000923= 108.545 ú

3. Gewerbesteuerumlage

Umlagehebesatz

1.200.000 ú            35,0% 340% = 123.529 ú

4. Finanzausgleichsumlage Ä 1a FAG

x 100 =

61,00% -60,00%
 = 1,00% x 0,060 0,060%

zuz¿glich 22,10% 22,100%

x 22,100% = 1.369.135 ú

5. Kreisumlage

x Hebesatz Kreisumlage

x 33,0% = 2.044.410 ú6.195.183 ú

61,242%
7.320.656 ú

     FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abz¿glich 60 % 

Steuerkraftsumme

6.195.183 ú

Steuerkraftsumme

4.483.343 ú  

        Istaufkommen an Gewst. 2025:

Steuerkraftquote  =Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.) x 100
Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes

       voraussichtlicher Anteil der Gemeinden
           am Steueraufkommen des Landes



Haushaltsvermerke 
 
Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu 
Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, 
Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO). 
 

Deckungsfähigkeit 
 
Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die 
Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder 
Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). 
 
Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich 
veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und 
Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur 
Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 
10 GemHVO). 
 
Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu 
einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 
GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes 
bestimmt wird. 
 
Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für 
deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- 
und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. 
Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch 
Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für 
deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise 
zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte. 
 
Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 
GemHVO). 
Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame 
Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für 
einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. 
Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, 
Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, 
Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände 
sein.   
 
Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass 
Mehrerträge bestimmte Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder 
Mindererträge bestimmte Aufwendungssätze vermindern (Zuschussbudgetierung). 



Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und 
Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten 
dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die 
Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO). 
 
Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Lauf 
 
Die Gemeinde Lauf hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte 
gegliedert: 
 
1 Innere Organisation 
2 Planen und Bauen 
3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport 
4 Finanzen und Betriebe 
5 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Die Deckungsfähigkeit wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen: 
 
Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget im Ergebnis- und Finanzhaushalt. 
Ausgenommen hiervon sind die Produkte  
1260 0000 Freiwillige Feuerwehr und  
2110 0100 Grundschule  
die im Ergebnis- und Finanzhaushalt jeweils ein eigenes Budget bilden. 
 
Außerdem werden folgende Aufwendungen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für 
gegenseitig Deckungsfähig erklärt: 
 
Bezeichnung des Sachkontos     Konten 
Personalkosten       4000 0000 - 4100 0000 
Gebäudeunterhaltung      4211 0000 
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen  4212 0000 
Unterhaltung des beweglichen Vermögens   4221 0000 
Erwerb von GWG       4222 0000 
Leasing        4232 0000 
Bewirtschaftungskosten      4241 0000 
Fahrzeugunterhaltung      4251 0000 
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   4261 0000 
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  4271 0000 
Geschäftsaufwendungen      4431 0000 
Steuern und Versicherungen     4441 0000 
 
Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Konten 4221 0000, 4222 0000, 
4251 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 1260 0000 Freiwillige 
Feuerwehr und die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000 und 4431 
0000 beim Produkt 2110 0100 Grundschule. 
 
 
 



Übertragbarkeit 
 
Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren 
Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei 
Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in 
seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. 
 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder 
teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. 
 
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Ergebnis nicht 
gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 
GemHVO). 
 
Übertragbarkeit der Gemeinde Lauf 
 
Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden 
grundsätzlich für übertragbar erklärt. 
 



Beteiligungen der Gemeinde Lauf

Beteiligungen der Gemeinde Lauf

Gemeinde 
Lauf

Abwasserverband "Sasbachtal"
Anlagevermºgen insgesamt: 4.305.297 ú
Anteil Gemeinde Lauf: 3,383 %

Abwasserzweckverband "B¿hl"
Stammkapital insgesamt: 4.583.270 ú
Anteil Gemeinde Lauf: 5,42 %

AF¥G Ortenau gGmbH
Stammkapital insgesamt: 162.000 ú
Anteil Gemeinde Lauf: 660 ú= 0,004 %

Energie BOL GmbH
Stammkapital: 25.000 ú
Anteil Gemeinde Lauf: 2.004 ú= 8 %

Volksbank eG
Geschªftsanteil 409,03 ú

Badischer Gemeinde-
Versicherungsverband (BGV)
Stammkapitaleinlage 850 ú
(=0,102%)

Zweckverband "Interkommunales 
Gewerbegebiet Achern"
Gemeinde Lauf: 7 %

Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG
Anteil Gemeinde Lauf: 50,1%
Kapitalr¿cklage Gemeinde Lauf: 420.006 ú
KommanditkapitalGemeinde Lauf: 81.680 ú

Nationalparkregion Schwarzwald GmbH
Stammkapital insgesamt: 50.300 ú
Anteil Gemeinde Lauf: 1.000 ú= 2%
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